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§ 13 GTelG 2012 Allgemeine
Bestimmungen zur Elektronischen

Gesundheitsakte
 GTelG 2012 - Gesundheitstelematikgesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

1. (1)Die Verwendung der Elektronischen Gesundheitsakte erfüllt ein erhebliches öffentliches Interesse gemäß Art. 9

Abs. 2 lit. g bis j der DSGVO. Dieses erhebliche öffentliche Interesse an der Nutzung von ELGA ergibt sich

insbesondere aus:

1. 1.einer verbesserten, schnelleren Verfügbarkeit medizinischer Informationen, die zu einer

Qualitätssteigerung diagnostischer und therapeutischer Entscheidungen sowie der Behandlung und

Betreuung führt,

2. 2.der Steigerung der Prozess- und Ergebnisqualität von Gesundheitsdienstleistungen,

3. 3.dem Ausbau integrierter Versorgung und eines sektorenübergreifenden Nahtstellenmanagements im

öffentlichen Gesundheitswesen,

4. 4.der Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und allgemein zugänglichen

Gesundheitsversorgung,

5. 5.der Stärkung der Patient/inn/en/rechte, insbesondere der Informationsrechte und des Rechtsschutzes bei

der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie

6. 6.einem Beitrag zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit.

2. (2)ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter haben zur Erfüllung der in § 14 Abs. 2 genannten Zwecke das Recht, ELGA-

Gesundheitsdaten in ELGA zu speichern und unter Berücksichtigung der jeweiligen Berufspflichten (z. B. § 49

Abs. 1 ÄrzteG 1998; § 10 Apothekenbetriebsordnung 2005, BGBl. II Nr. 65/2005) zu erheben, sofern in diesem

Bundesgesetz nichts anderes, etwa durch die Ausübung von ELGA-Teilnehmer/innenrechten gemäß § 16,

festgelegt ist.

3. (3)Zur Sicherstellung der in Abs. 1 genannten Ziele sind – mit Ausnahme von Pflegesituationsberichten (Z 6) – in

ELGA ab den in § 27 Abs. 2 bis 6 und 18 genannten Zeitpunkten oder ab dem Zeitpunkt gemäß § 28a Abs. 1 Z 3,

spätestens aber ab 1. Jänner 2026 zu speichern:

1. 1.Entlassungsbriefe (§ 2 Z 9 lit. a sublit. aa) durch Krankenanstalten (§ 2 Z 10 lit. d),

2. 2.Laborbefunde (§ 2 Z 9 lit. a sublit. bb) durch Angehörige des ärztlichen Berufes (§ 2 Z 10 lit. a), sofern diese

Fachärzte und Fachärztinnen der Sonderfächer Medizinisch-Chemische Labordiagnostik oder Klinische

Hygiene und Mikrobiologie sind, sowie durch Krankenanstalten (§ 2 Z 10 lit. d),

3. 3.Befunde der bildgebenden Diagnostik durch Angehörige des ärztlichen Berufes (§ 2 Z 10 lit. a), sofern diese

Fachärzte und Fachärztinnen des Sonderfaches Radiologie sind, sowie durch Krankenanstalten (§ 2 Z 10

lit. d),

4. 4.Medikationsdaten (§ 2 Z 9 lit. b), insoweit sich diese auf Handelsname bzw. Wirkstoff beziehen, durch

Angehörige des ärztlichen Berufes (§ 2 Z 10 lit. a) bei der Verordnung,
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5. 5.Medikationsdaten (§ 2 Z 9 lit. b), insoweit sich diese auf Handelsname bzw. Wirkstoff beziehen, durch

Apotheken (§ 2 Z 10 lit. c) und hausapothekenführende Ärzte und Ärztinnen bei der Abgabe,

6. 6.Pflegesituationsberichte (§ 2 Z 9 lit. a sublit. dd) durch Einrichtungen der Pflege (§ 2 Z 10 lit. e), wobei diese

ab 1. Jänner 2027 verpflichtend in ELGA zu speichern sind,

7. 7.weitere Befunde (§ 2 Z 9 lit. a sublit. dd) gemäß § 28a Abs. 1 Z 2 und 3 durch die dort genannten ELGA-

Gesundheitsdiensteanbieter; für diese weiteren Befunde darf mittels Verordnung durch den für das

Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister oder die zuständige Bundesministerin ein

Verpflichtungstermin nach dem 1. Jänner 2026 vorgesehen werden.

4. (3a)Über Abs. 3 hinaus dürfen zur Sicherstellung der in Abs. 1 genannten Ziele Ergebnisberichte (§ 2 Z 9 lit. g)

durch die Gesundheitsberatung 1450 (§ 2 Z 10 lit. f) unter Einhaltung des § 21 Abs. 2a gespeichert werden.

5. (4)Allfällige Bilddaten (§ 2 Z 9 lit. a) sind nur dann und nur in jenem Umfang in ELGA zu speichern, als dies der

ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter für erforderlich erachtet.

6. (5)Die ELGA-Systempartner haben unter Berücksichtigung der gebotenen Sicherheitsanforderungen ELGA so zur

Verfügung zu stellen, dass die Anbindung von ELGA bei den ELGA-Teilnehmer/inne/n und den ELGA-

Gesundheitsdiensteanbietern benutzer- und anwenderfreundlich, insbesondere durch einfach zu handhabende,

effektive und für medizinische Kriterien optimierte Such- und Filterfunktionen, möglich ist.

7. (6)Die ELGA-Systempartner und die ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter, gegebenenfalls vertreten durch die

jeweilige gesetzliche Interessenvertretung, haben nach jeweiliger Zuständigkeit, unter Beachtung der

wirtschaftlichen Vertretbarkeit sowie dem Stand der Technik, Parameter, die für die Benutzer- und

Anwenderfreundlichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, gemeinsam festzulegen. Die dafür relevanten und

technischen Fragen und Parameter sind vor der Festlegung mit der Wirtschaftskammer Österreich abzustimmen.

8. (7)Ist aus Gründen, die nicht vom ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter verschuldet sind, im konkreten Einzelfall eine

Verwendung von ELGA technisch nicht möglich oder ist durch den mit der Suche verbundenen Zeitaufwand das

Leben oder die Gesundheit des ELGA-Teilnehmers/der ELGA-Teilnehmerin ernstlich gefährdet, ist der ELGA-

Gesundheitsdiensteanbieter nicht verpflichtet, ELGA-Gesundheitsdaten im Wege von ELGA zu erheben.

In Kraft seit 04.11.2025 bis 31.12.2026

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/28a
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/2
file:///

	§ 13 GTelG 2012 Allgemeine Bestimmungen zur Elektronischen Gesundheitsakte
	GTelG 2012 - Gesundheitstelematikgesetz 2012


